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VERORDNUNG (EU) 2019/...  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom ... 

über die Aufteilung der Zollkontingente in der WTO-Liste der Union  

nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union  

und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 2019 (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom .... 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. März 2017 teilte das Vereinigte Königreich mit, dass es im Einklang mit 

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) aus der Union auszutreten 

beabsichtigt. Ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls nach 

Ablauf der Frist von zwei Jahren ab der Mitteilung - also ab dem 30. März 2019 - gelten 

der EUV und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) (im 

Folgenden zusammen "Verträge") nicht mehr für das Vereinigte Königreich, es sei denn, 

der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich 

einstimmig, diesen Zeitraum zu verlängern. 

(2) Das zwischen den Unterhändlern ausgehandelte Austrittsabkommen enthält Vorkehrungen 

für die Anwendung von Bestimmungen des Unionsrechts für das Vereinigte Königreich 

und im Vereinigten Königreich auch über den Tag hinaus, an dem die Verträge für das 

Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich unwirksam werden. Falls dieses 

Abkommen in Kraft tritt, findet die Verordnung (EG) Nr. 32/2000 des Rates1 im Einklang 

mit diesem Abkommen während des Übergangszeitraums für das Vereinigte Königreich 

und im Vereinigten Königreich Anwendung; am Ende dieses Zeitraums endet diese 

Anwendbarkeit. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 32/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 zur Eröffnung und 

Verwaltung von im GATT gebundenen und bestimmten anderen 
Gemeinschaftszollkontingenten, zur Festlegung des Verfahrens zur Änderung oder 
Anpassung dieser Zollkontingente und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1808/95 
des Rates (ABl. L 5 vom 8.1.2000, S. 1). 
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(3) Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union wird Auswirkungen auf die 

Beziehungen des Vereinigten Königreichs und der Union mit Drittländern haben, 

insbesondere im Rahmen der Welthandelsorganisation (World Trade Organisation – 

WTO), deren Gründungsmitglieder beide sind. Da die Verhandlungen über diesen Austritt 

zur gleichen Zeit wie die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen (im 

Folgenden "MFR") stattfanden und unter Berücksichtigung des im MFR für die 

Landwirtschaft vorgesehenen Anteils könnte die Landwirtschaft in hohem Maße Risiken 

ausgesetzt sein. 

(4) Mit Schreiben vom 11. Oktober 2017 teilten die Union und das Vereinigte Königreich den 

anderen WTO-Mitgliedern mit, dass sie anstreben, dass das Vereinigte Königreich beim 

Austritt aus der Union seine derzeitigen Verpflichtungen als Mitgliedstaat der Union in 

seiner neuen, separaten Liste der Zugeständnisse und Verpflichtungen in Bezug auf den 

Handel mit Waren so weit wie möglich nachbildet. Da jedoch die Nachbildung in Bezug 

auf quantitative Verpflichtungen keine geeignete Methode ist, teilten die Union und das 

Vereinigte Königreich den anderen WTO-Mitgliedern mit, dass sie gewährleisten wollen, 

dass der derzeitige Stand des Marktzugangs der anderen WTO-Mitglieder durch die 

Aufteilung der Zollkontingente der Union zwischen der Union und dem Vereinigten 

Königreich erhalten bleibt. 
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(5) Nach den WTO-Regeln hat eine solche Aufteilung von Zollkontingenten, die Bestandteil 

der Liste der Zugeständnisse und Verpflichtungen der Union sind, nach Artikel XXVIII 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (im Folgenden "GATT 1994") zu 

erfolgen. Die Union wird daher nach Abschluss der ersten Kontakte Verhandlungen mit 

den WTO-Mitgliedern aufnehmen, die in Bezug auf jedes dieser Zollkontingente 

Hauptlieferanten sind oder ein wesentliches Lieferinteresse oder ein ursprüngliches 

Verhandlungsrecht besitzen. Der Umfang der Verhandlungen sollte weiterhin beschränkt 

sein, und die Verhandlungen sollten unter keinen Umständen eine Neuverhandlung der 

allgemeinen Bedingungen für den Zugang von Erzeugnissen zum Markt der Union oder 

des Umfangs ihres Marktzugangs zum Gegenstand haben. 

(6) Angesichts der zeitlichen Beschränkungen für diesen Prozess aufgrund der Verhandlungen 

über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union ist es jedoch möglich, dass zu 

dem Zeitpunkt, ab dem die WTO-Liste der Zugeständnisse und Verpflichtungen der Union 

in Bezug auf den Handel mit Waren keine Anwendung mehr für das Vereinigten 

Königreich findet, nicht mit allen WTO-Mitgliedern Übereinkünfte über alle 

Zollkontingente geschlossen sind. Angesichts der Notwendigkeit, Rechtssicherheit und 

eine kontinuierliche, reibungslose Abwicklung der Einfuhren in die Union und das 

Vereinigte Königreich im Rahmen der Zollkontingente zu gewährleisten, muss die Union 

die Aufteilung der Zollkontingente einseitig vornehmen können. Die angewendete 

Methode sollte mit den Anforderungen des Artikels XXVIII des GATT 1994 in Einklang 

stehen. 
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(7) Die folgende Methode sollte daher angewendet werden: In einem ersten Schritt sollte für 

jedes einzelne Zollkontingent der Nutzungsanteil des Vereinigten Königreichs ermittelt 

werden. Dieser als Prozentsatz ausgedrückte Anteil ist der Anteil des Vereinigten 

Königreichs an den Gesamteinfuhren der Union im Rahmen des Zollkontingents in einem 

aktuellen repräsentativen Dreijahreszeitraum. Dieser Anteil sollte dann auf die in der Liste 

vorgesehene Gesamtmenge des Zollkontingents angewendet werden - wobei nicht 

ausgeschöpfte Kontingente einzubeziehen sind -, um den Anteil des Vereinigten 

Königreichs an einem bestimmten Zollkontingent zu ermitteln. Der Unionsanteil wäre 

dann der verbleibende Anteil des betreffenden Zollkontingents. Das heißt, dass sich die 

Gesamtmenge eines bestimmten Zollkontingents nicht ändert, die Menge für die EU-27 

also der gegenwärtigen Menge für die EU-28 nach Abzug der Menge für das Vereinigte 

Königreich entspricht. Die der Berechnung zugrunde liegenden Daten sollten aus den 

einschlägigen Datenbanken der Kommission extrahiert werden. 

(8) Die Methode für die Ermittlung des Nutzungsanteils für jedes einzelne Zollkontingent 

wurde von der Union und dem Vereinigten Königreich im Einklang mit den 

Anforderungen von Artikel XXVIII des GATT 1994 festgelegt und vereinbart; daher sollte 

diese Methode vollständig beibehalten werden, damit ihre konsequente Anwendung 

sichergestellt wird. 

(9) In den Fällen, in denen im repräsentativen Zeitraum kein Handel für ein bestimmtes 

Zollkontingent zu verzeichnen war, sollten zwei Alternativansätze verfolgt werden, um den 

Nutzungsanteil des Vereinigten Königreichs zu ermitteln. In den Fällen, in denen es ein 

anderes Zollkontingent mit identischer Warenbezeichnung gibt, sollte der Nutzungsanteil 

dieses identischen Zollkontingents auf das Zollkontingent angewendet werden, für das im 

repräsentativen Zeitraum kein Handel zu verzeichnen war. In den Fällen, in denen es kein 

Zollkontingent mit identischer Warenbezeichnung gibt, sollte die Formel zur Berechnung 

des Nutzungsanteils auf die Unionseinfuhren in den entsprechenden Tarifpositionen 

außerhalb des Zollkontingents angewendet werden. 
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(10) Was die landwirtschaftlichen Zollkontingente angeht, stellen die Artikel 184 bis 188 der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 die 

erforderliche Rechtsgrundlage zur Verwaltung der Zollkontingente dar, sobald sie durch 

die vorliegende Verordnung aufgeteilt sind. In dieser Hinsicht sind die betreffenden 

Zollkontingentsmengen in Teil A des Anhangs der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Diese Verwaltung sollte daher unter gebührender Berücksichtigung der Ziele der 

Gemeinsamen Agrarpolitik, wie sie im AEUV festgelegt sind, und der Multifunktionalität 

der landwirtschaftlichen Tätigkeiten erfolgen. Was die Zollkontingente für die meisten 

Fischereierzeugnisse, Industrieerzeugnisse und bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche 

Erzeugnisse angeht, erfolgt die Verwaltung der Zollkontingente nach der Verordnung (EG) 

Nr. 32/2000. Die betreffenden Zollkontingentsmengen sind in Anhang I der genannten 

Verordnung aufgeführt, und dieser Anhang sollte daher durch die in Teil B des Anhangs 

der vorliegenden Verordnung aufgeführten Mengen ersetzt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 
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Vier Fischereizollkontingente werden nicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 

verwaltet, sondern gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/2006 der Kommission1, mit der 

der Beschluss 2006/324/EG des Rates2 umgesetzt wird. Die betreffenden 

Zollkontingentsmengen sind in Teil C des Anhangs der vorliegenden Verordnung 

aufgeführt. Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um die 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 847/2006 für diese vier Fischereizollkontingente 

an die in dieser Verordnung festgelegten aufgeteilten Mengen anzupassen. Diese 

Durchführungsbefugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3 ausgeübt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 847/2006 der Kommission vom 8. Juni 2006 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmte zubereitete oder haltbar 
gemachte Fische (ABl. L 156 vom 9.6.2006, S. 8). 

2 Beschluss 2006/324/EG des Rates vom 27. Februar 2006 über den Abschluss eines 
Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
dem Königreich Thailand gemäß Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Änderung der 
Zugeständnisse in den Listen der spezifischen Verpflichtungen der Tschechischen Republik, 
der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, 
der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und 
der Slowakischen Republik im Zuge des Beitritts dieser Staaten zur Europäischen 
Gemeinschaft (ABl. L 120 vom 5.5.2006, S. 17). 

3 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(11) Zur Berücksichtigung der Tatsache, dass die Verhandlungen mit den betroffenen WTO-

Mitgliedern gleichzeitig mit dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren für den Erlass 

dieser Verordnung stattfanden, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Änderung der Teile A und C des 

Anhangs dieser Verordnung in Bezug auf die darin aufgeführten Mengen der aufgeteilten 

Zollkontingente zu erlassen, um geschlossenen Übereinkünften oder ihr im Rahmen der 

Verhandlungen möglicherweise zur Kenntnis gelangenden einschlägigen Informationen 

Rechnung zu tragen, die darauf hindeuten, dass bestimmte zuvor nicht bekannte Faktoren 

eine Anpassung der Aufteilung der Zollkontingente zwischen der Union und dem 

Vereinigten Königreich erforderlich machen, unter gleichzeitiger Sicherstellung der 

Kohärenz mit der allgemeinen Methode, die gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich 

vereinbart wurde. Diese Befugnis zum Erlass von Rechtsakten sollte der Kommission auch 

für Fälle übertragen werden, in denen solche einschlägigen Informationen durch andere 

Quellen mit Interesse an einem bestimmten Zollkontingent verfügbar werden. Zudem 

sollte die Verordnung (EG) Nr. 32/2000 geändert werden, um der Kommission die 

Befugnis zu übertragen, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung von Anhang I 

der genannten Verordnung zu erlassen. 
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(12) Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und angesichts des Austritts des 

Vereinigten Königreichs aus der Union ist es erforderlich und angemessen, Bestimmungen 

über die Aufteilung der Zollkontingente in der WTO-Liste der Union festzulegen. Die 

vorliegende Verordnung geht entsprechend Artikel 5 Absatz 4 EUV nicht über das zur 

Erreichung der verfolgten Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(13) Gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates1 endet 

die Anwendung von Rechtsakten bei Festlegung eines bestimmten Zeitpunkts mit Ablauf 

der letzten Stunde des diesem Zeitpunkt entsprechenden Tages. Die vorliegende 

Verordnung sollte daher ab dem Tag gelten, der auf den Tag folgt, an dem die Verordnung 

(EG) Nr. 32/2000 nicht mehr auf das Vereinigte Königreich anwendbar ist, da sowohl der 

Union als auch dem Vereinigten Königreich ab diesem Tag bekannt sein muss, worin ihre 

WTO-Verpflichtungen bestehen. Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung über 

die Befugnisübertragung und die Übertragung von Durchführungsbefugnissen sollten 

jedoch ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung gelten. 

(14) Unter Berücksichtigung der verfahrensrechtlichen Anforderungen des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens und der Notwendigkeit einerseits, später 

Durchführungsrechtsakte zur Anwendung der vorliegenden Verordnung zu erlassen, sowie 

der Notwendigkeit andererseits, die aufgeteilten Zollkontingente in Kraft zu setzen und 

anzuwenden, sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr unter die Liste der 

Zugeständnisse und Verpflichtungen der Union fällt, was bereits am 30. März 2019 der 

Fall sein könnte, ist es unerlässlich, dass die vorliegende Verordnung so bald wie möglich 

in Kraft tritt – 

HABEN DIE FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
1 Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der 

Regeln für die Fristen, Daten und Termine (ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1). 
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Artikel 1 

(1) Die Zollkontingente in der Liste der Zugeständnisse und Verpflichtungen der Union im 

Anhang des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens von 1994 (im Folgenden "GATT 

1994") werden zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland (im Folgenden "Vereinigtes Königreich") im Einklang mit der folgenden 

Methode aufgeteilt: 

a) Der Nutzungsanteil der Union (in Prozent) an den Einfuhren wird für jedes einzelne 

Zollkontingent unter Betrachtung eines aktuellen dreijährigen Bezugszeitraums 

ermittelt; 

b) der Nutzungsanteil der Union (in Prozent) an den Einfuhren wird auf die 

vorgesehene Gesamtmenge des Zollkontingents angewendet, um den Anteil der 

Union am Volumen eines bestimmten Zollkontingents zu ermitteln; 

c) für einzelne Zollkontingente, für die während des Bezugszeitraums nach Buchstabe a 

kein Handel verzeichnet werden kann, wird der Anteil der Union stattdessen gemäß 

dem Verfahren nach Buchstabe b ermittelt, und zwar auf der Grundlage des von der 

Union genutzten Anteils an den Einfuhren (in Prozent) an einem anderen 

Zollkontingent mit identischer Warenbezeichnung oder den entsprechenden 

Zolltarifpositionen außerhalb der Zollkontingente. 
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(2) Der Anteil der Union an den in Absatz 1 genannten Zollkontingenten, der sich aus der 

Anwendung der in jenem Absatz genannten Methode ergibt, entspricht Folgendem: 

a) In Bezug auf Zollkontingente für landwirtschaftliche Erzeugnisse wie in Teil A des 

Anhangs aufgeführt; 

b) in Bezug auf Zollkontingente für Fischereierzeugnisse, Industrieerzeugnisse und 

bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse wie in den Teilen B und C 

des Anhangs aufgeführt. 

Artikel 2 

Unter gleichzeitiger Sicherstellung der Kohärenz mit der Methode gemäß Artikel 1 Absatz 1 und 

insbesondere unter Sicherstellung dessen, dass der Marktzugang in die Union in ihrer 

Zusammensetzung nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs nicht denjenigen überschreitet, 

der durch den Anteil an den Handelsflüssen innerhalb des Bezugszeitraums widergespiegelt wird, 

wird der Kommission die Befugnis übertragen, nach Artikel 3 delegierte Rechtsakte zur Änderung 

der Teile A und C des Anhangs zu erlassen, um Folgendem Rechnung zu tragen: 

a) internationalen Übereinkünften, die von der Union nach Artikel XXVIII des GATT 1994 

in Bezug auf die in jenen Teilen des Anhangs genannten Zollkontingente geschlossen 

werden, und 

b) relevanten Informationen, die ihr entweder im Rahmen der Verhandlungen nach 

Artikel XXVIII des GATT 1994 oder durch andere Quellen mit Interesse an einem 

bestimmten Zollkontingent zur Kenntnis gelangen. 
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Artikel 3 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate 

vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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Artikel 4 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um gemäß Teil C des Anhangs dieser 

Verordnung die Mengen der mit der Verordnung (EG) Nr. 847/2006 eröffneten und verwalteten 

Zollkontingente anzupassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 5 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 5 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für den Zollkodex unterstützt, der durch Artikel 

285 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 

2013 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L269 vom 10.10.2013, S. 1). 
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Artikel 6 

Die Verordnung (EG) Nr. 32/2000 wird wie folgt geändert: 

1. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 10a 

Für die Zwecke der Aufteilung der Zollkontingente in der Liste der Zugeständnisse und 

Verpflichtungen der Union nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 

und unter gleichzeitiger Sicherstellung der Kohärenz mit der in Artikel 1 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. xxx/xxxx  genannten Methode und insbesondere unter 

Sicherstellung dessen, dass der Marktzugang in die Union in ihrer Zusammensetzung nach 

dem Austritt des Vereinigten Königreichs nicht denjenigen überschreitet, der durch den 

Anteil an den Handelsflüssen innerhalb des Bezugszeitraums widergespiegelt wird, wird 

der Kommission die Befugnis übertragen, nach Artikel 10b delegierte Rechtsakte zur 

Änderung von Anhang I dieser Verordnung zu erlassen, um Folgendem Rechnung zu 

tragen: 

a) internationalen Übereinkünften, die von der Union nach Artikel XXVIII des GATT 

1994 in Bezug auf die in Anhang I genannten Zollkontingente geschlossen werden, 

und 

b) relevanten Informationen, die ihr entweder im Rahmen der Verhandlungen nach 

Artikel XXVIII des GATT 1994 oder durch andere Quellen mit Interesse an einem 

bestimmten Zollkontingent zur Kenntnis gelangen. 

                                                 
 ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 71/18 (2018/0158(COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen und Nummer, Datum, Titel und Amtsblattfundstelle jener Verordnung 
in der Fußnote einfügen. 
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Artikel 10b 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10a wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über 

die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10a kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung** 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

________________ 

* Verordnung (EU) 2019/.. des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über 
die Aufteilung der Zollkontingente in der WTO-Liste der Union nach dem Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der Union und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 32/2000 des Rates (ABl. …). 

** ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

2. Anhang I wird durch den Wortlaut in Teil B des Anhangs der vorliegenden Verordnung 

ersetzt. 
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Artikel 7 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

(2) Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2 gelten ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an 

dem die Anwendbarkeit der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 für das Vereinigte Königreich 

und im Vereinigten Königreich endet. 

(3) Andere als die in Absatz 2 genannten Artikel gelten ab dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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